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INFO

Um nachfolgeinteressierte Unternehmerinnen, 
Unternehmer sowie Existenzgründerinnen 
und Existenzgründer zusammenzubringen, 
haben das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie und die KfW mit verschiedenen 
Kooperationspartnern die nexxt-change Un-
ternehmensnachfolgebörse ins Leben geru-
fen. Interessenten können in den Inseraten 
der Börse recherchieren oder selbst Inserate 
einstellen. Betreut werden sie dabei bundes-
weit von den nexxt-change-Regionalpartnern, 
die bei der Veröffentlichung von Inseraten 
und der Kontaktvermittlung zwischen den 
Nutzern beraten und unterstützen.

me interessiert. Manche Betriebe möchten sich 

vergrößern, hier und da sucht vielleicht auch ein 

Mitarbeiter eine neue Herausforderung. Bei Hand-

werksbetrieben sind die Kreishandwerkerschaften 

gute Plattformen, um an diesen Stellen Kontakte 

zu vermitteln, ohne dass man die Überlegungen 

zur Abgabe eines Betriebs gleich an die ganz gro-

ße Glocke hängen müsste. Auch bei den Banken 

bündeln sich bei diesem Thema Angebot und 

Nachfrage. Weil es immer auch um Finanzierun-

gen geht, liegt ein Gespräch mit dem Bankberater 

ohnehin auf der Hand. So ist es auf Seiten des An-

bieters und des Übernahme-Interessenten unbe-

dingt empfehlenswert, die jeweiligen Absichten 

auch in diese Richtung zu transportieren. Und 

auch hier gilt, rechtzeitig die Verkaufs- bzw. 

Kaufabsichten zu signalisieren. 

Vorsicht: Betriebsaufspaltung

Doch auch, wenn die Nachfolgefrage geklärt zu 

sein scheint, weil sich etwa die nächste Generati-

on für die Übernahme des Familienbetriebs inter-

essiert oder sich tatsächlich in der Belegschaft je-

mand finden lässt, kann die Übergabe tückisch 

sein. Das weiß Bernd Seidel, der sich als Partner 

der Remscheider Sozietät Seidel u. a. in besonde-

rer Weise mit Problemstellungen bei Unterneh-

mensübertragungen befasst. „Ein Schwerpunkt 

unserer Betätigung steht im Umfeld mit geschei-

terten Unternehmensnachfolgen, den sich daraus 

ergebenden, zumeist steuerrechtlichen somit auch 

wirtschaftlichen und auch rechtlichen Problem-

stellungen“, erläutert der Steuerberater. Etwa die 

Hälfte der im Bergischen ansässigen Unterneh-

men befänden sich in einer so genannten „Be-

triebsaufspaltung“, skizziert er. Gemeint sind da-

mit Modelle, bei denen der operative Betrieb, etwa 

Steuerberater Bernd Steuerberater Bernd 

Seidel rät dazu, die Seidel rät dazu, die 

betriebsinternen betriebsinternen 

Strukturen auch Strukturen auch 

hinsichtlich der hinsichtlich der 

Nachfolgeplanung Nachfolgeplanung 

zu gestalten.  zu gestalten.  

TITEL STABWECHSEL AUF DEM CHEFSESSEL
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eine GmbH, durch den Unternehmer vorgehalten 

wird, aber die Betriebsimmobilie zu dessen „Pri-

vatvermögen“ gehört. „Nehmen Sie zum Beispiel 

einen Dachdecker. Es ist schon lange klar, dass 

der Sohn den väterlichen Betrieb übernehmen 

soll. Gedacht ist das Ganze so, dass der Vater sein 

Unternehmen dem Sohn schenkt, er aber den Im-

mobilienbestand zu seiner persönlichen Altersvor-

sorge zurückhält“, nennt Seidel ein Beispiel. 

Als sich der Handwerker zu diesem Konstrukt 

entschieden hatte, lagen die steuerlichen Vorteile 

auf der Hand. Die Miete wurde zwischen dem Be-

triebsvermögen und dem privaten Bereich ver-

rechnet, was im Unternehmen zu Ersparnissen bei 

der Gewerbesteuer führt und auf Ebene des Ver-

mieters keine Gewerbesteuer auslöst. Außerdem 

soll das wertvolle Anlagevermögen so von der 

Haftungsmasse des Unternehmens getrennt wer-

den.  

Oft hohe Antrittsbürde

Steht aber nun eine Unternehmensübergabe an, 

können die vorliegenden Strukturen für den Nach-

folger auf dem Chefposten zu einem ernst zu neh-

menden Problem werden. „Die Finanzverwaltung 

behandelt nun Betriebs-GmbH und Vermietungs-

unternehmen im Regelfall als Einheit. Das, was 

wirtschaftlich zusammengehört, wird zusammen-

gerechnet. Folge ist, dass beide Unternehmen 

nicht getrennt voneinander übertragen werden 

können, ohne dass sich das auf den verbleibenden 

Unternehmensteil auswirkt“, erläutert Bernd Sei-

del. „Stille Reserve“ heißt hier das Zauberwort 

des Fiskus̀ , der den Nachfolger mit hohen Ertrags-

steuerforderungen konfrontiert. Ob sich dann der 

Nachfolge-Kandidat mit der Entscheidung zur 

Übernahme noch so leicht tue, sei fraglich. „Es 

gibt Fälle, bei denen selbst Söhne und Töchter, die 

Ignacio Ordejón 
ZuckermaierRobin Schmahl Thorsten KapitzaDr. Marc d‘Avoine Dr. Christof HeußelProf. Dr. Peter Neu Peter MazzottiOliver Teubler

Martina MajewskiPaul MichelsDennis Kreuzer Claas Thien Sebastian Haug

Anne BöllingSusanna RußAnke Ortmann Sebastian ThielLeah Ngabi

Recht.
Kompetent.

Büro Remscheid

Elberfelder Str. 39 

42853 Remscheid 

T: 0 21 91.49 91 80

Büro Wuppertal 

Bembergstr. 2-4 

42103 Wuppertal 

T: 02 02.24 50 70

Büro Solingen

Kölner Str. 58

42651 Solingen 

T: 02 12.1 30 60 80

Büro Köln

Im Zollhafen 22

50678 Köln 

T: 02 21.25 09 93 25 www.atn-ra.de

Frauen, die sich für 

eine Betriebsüber-

nahme interessie-

ren, sind immer 

noch in der Minder-

heit. Initiativen und 

Aktionstage sollen 

Interesse wecken 

und Information 

bieten.
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den elterlichen Betrieb als Schenkung überneh-

men wollten, ins Zweifeln kommen. Denn diese 

hohe Antrittsbürde nimmt  niemand leicht“, 

spricht der Steuer-Experte aus seinen Erfahrun-

gen. Die Zahl derer, die das Konfliktpotential in 

diesen so genannten Betriebsaufspaltungen nicht 

kennen oder manchmal auch ignorieren, sei über-

raschend groß. In der Beratungsarbeit setzt die 

Kanzlei Seidel u.a. darauf, frühzeitig mit Unter-

nehmen und Familien Konzepte zu entwickeln, 

um hinsichtlich der Unternehmensnachfolge nicht 

DR. SOLF & ZAPF

Patent- und Rechtsanwälte

Tätigkeitsgebiete:

 Patente

Patentanwälte

European Patent Attorneys

European Trademark Attorneys

European Design Attorneys

Rechtsanwälte und Wirtschaftsmediation

             www.solf-zapf.de

Grundfall (=Betriebsaufspaltung)

Alleineigentum

h = Anteilbesitz 100 %

Pachtvertrag Pachtzahlung

Betriebs-GmbH

Besitzunternehmen  
nur Immobilie oder 
sonstige wesentliche 
Betriebsgrundlagen 
zum Beispiel Patente, 
Maschinenpark, etc.

 h

böse in die Falle zu tappen. „Wir unterstützen 

auch diejenigen, die aus Unkenntnis in derartige 

Konflikte geraten sind“, betont der Steuerfach-

mann. Allerdings sei hier ein Ansetzen schwierig. 

Ist doch eine einmal eingetretene Betriebsaufspal-

tung irreversibel, also nicht mehr rückgängig zu 

machen, es bleibt dann der strukturierte, durch-

dachte Umgang mit dieser Situation.

„Nachfolge ist weiblich“

Selbst wenn die vorliegenden Strukturen „nach-

folgegeeignet“ sind und die Übernahme interes-

sante Möglichkeit für den Gang in die Selbststän-

digkeit bieten, lässt das Interesse von Frauen an 

einer Betriebsübernahme zu wünschen übrig. 

Denn genau wie generell auf den Chefsesseln der 

deutschen Unternehmen sind Frauen als Unter-

nehmensnachfolgerinnen nach wie vor unterre-

präsentiert. Selbst bei Familienunternehmen gera-

ten Töchter zumeist erst dann als Nachfolgerinnen 

ins Blickfeld, wenn es keinen Sohn oder Schwie-

gersohn für die Übernahme gibt. Viel Potenzial 

geht damit der deutschen Wirtschaft verloren, da-

rin stimmen viele Experten überein. Hier versu-

chen die Bundesministerien für Wirtschaft und 

Energie und für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend mit den „Nationalen Aktionstagen zur Un-

ternehmensnachfolge durch Frauen“ gegenzusteu-

ern. Seit dem ersten Aktionstag 2008 haben über 

700 Veranstaltungen und Aktionen rund um das 

Thema „Nachfolge ist weiblich“  stattgefunden. 

Als Akteure, die in fast allen Regionen Deutsch-

lands ein vielfältiges Programm mit Workshops, 

Dieselbe Person be-

herrscht Besitz- und 

Betriebsunterneh-

men, es besteht Be-

triebsaufspaltung

TITEL STABWECHSEL AUF DEM CHEFSESSEL
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Beratungen, Podiumsdiskussionen, Infotelefonen 

und weiteren Veranstaltungen organisieren, sitzen 

verschiedene regionale Organisationen wie zum 

Beispiel die DEHOGA, Kontaktstellen Frau und 

Beruf, aber auch Banken und Unternehmens-

beratungen mit im Boot. Zielsetzung ist, gut qua-

lifizierten Frauen die Betriebsübernahme als eine 

interessante Option der selbständigen Erwerbstä-

tigkeit näher zu bringen. Weiterhin sollen Überge-

berfamilien nicht nur Söhne und Mitarbeiter als 

potenzielle Nachfolger im Blick haben, sondern 

auch für die Potenziale ihrer Töchter und Mitar-

beiterinnen im Hinblick auf den unternehmeri-

schen Generationswechsel sensibilisiert werden. 

Zudem sollen Expertinnen und Experten, die den 

Nachfolgeprozess fachkundig begleiten und unter-

stützen können, auf sich aufmerksam machen 

können.

Alles eine Frage der Finanzierung

Ohne Frage: Wer sich den Chefsessel zutraut, 

muss bis zu einem gewissen Grad auch risikobe-

reit sein. In der Regel muss der Kaufpreis finan-

ziert werden. Dabei darf die Belastung nicht zu 

groß sein, um die Zahlungsfähigkeit des Unter-

nehmens nicht zu gefährden. Gute Nachricht: Der 

Staat hilft mit. In den öffentlichen Förderpro-

grammen werden Neugründer und Unterneh-

mensnachfolge gleich behandelt. Laut Einschät-

zung des Bundeswirtschaftsministeriums wird 

der Kapitalbedarf für die Übernahme eines Unter-

nehmens häufig unterschätzt und ist meist sogar 

höher als bei einer Neugründung. Das gilt vor al-

lem, wenn der Nachfolger in die Substanz inves-

tieren muss, weil zum Beispiel die technische 

Ausstattung nicht mehr auf dem neuesten Stand 

ist. Um konkurrenzfähig zu bleiben, sind hier oft-

mals erhebliche Investitionen vonnöten. Nicht von 

der Hand zu weisen ist, dass der bisherige Inhaber 

INFO

Das Bundeswirtschaftsministerium hat in 

diesem Jahr eine Broschüre zur optimalen 

Planung von Unternehmensnachfolgen he-

rausgegeben. Das Heft bietet zahlreiche In-

formationen und praktische Tipps für Unter-

nehmer und ihre Nachfolger. Unter https://

www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/

Mittelstand/nexxt-unternehmensnachfolge-

die-optimale-planung.html kann das Nach-

schlagewerk heruntergeladen oder bestellt 

werden.

Firmenkonstrukte 

ohne Betriebsauf-

spaltung: Gesamt-

handseigentum be-

deutet, dass 

Eigentum mehreren 

Personen gemein-

sam zusteht.   

Abwandlung 1 (Keine Betriebsaufspaltung)

Ehefrau von h

Alleineigentum

h = Anteilbesitz 100 % Betriebs-GmbH

Besitzunternehmen

 h

Abwandlung 2 (Keine Betriebsaufspaltung)

Ehefrau von h

Grründstücks-GbR

h = Anteilbesitz 100 %

50 % 50 %

Betriebs-GmbH

Gesamthandseigentum

 h
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nicht immer realistisch den Unternehmenswert 

beurteilt und mit hohen Verkaufserlösen in die 

Verhandlungen zur Übernahme geht. Familien-

nachfolger werden möglicherweise mit Erban-

sprüchen von Geschwistern oder weiteren Ange-

hörigen konfrontiert. 

Daher sollten sich potenzielle Nachfolger recht-

zeitig mit der Finanzplanung, in die auf der einen 

Seite der Kapitalbedarf und auf der anderen Seite 

das Eigen- und Fremdkapital, Fördergelder und 

Kosten der priva-ten Lebensführung einbezogen 

werden, beschäftigten. Anhand dessen lässt sich 

abschätzen, ob sich eine Betriebsübernahme 

überhaupt stemmen lässt. Ein vertrauensvolles 

Gespräch mit der Hausbank kann Aufschluss ge-

ben, auch über die Möglichkeit, öffentliche Mit-

tel in Anspruch zu nehmen. Bund und Länder bie-

ten diese Finanzierungsprogramme zu günstigen 

Konditionen an (www.foerderdatenbank.de). 

Bei der Finanzie-

rung des Kauf-

preises hilft der 

Staat unter Um-

ständen mit. Hin-

sichtlich der För-

derprogramme 

werden Unter-

nehmensnachfol-

ger und Existenz-

gründer gleich 

behandelt.  

Kleine Unternehmen tun sich schwer

Wie dem auch sei: Die gelungene Nachfolgefrage 

ist nicht nur für den Unternehmer, der sein Le-

benswerk abgibt, wichtig. Und auch nicht nur für 

den- oder diejenige, die in der Selbstständigkeit 

Karrierechancen und dauerhaft berufliches Aus-

kommen und persönliche Zufriedenheit erwarten. 

Nein, auch an die vielen Beschäftigten ist zu den-

ken, die mit ihren Familien von einer erfolgrei-

chen Unternehmensübertragung abhängen. Be-

denklich ist an dieser Stelle, dass laut der 

Creditreform-Studie für kleinere Unternehmen 

bis fünf Mitarbeitende  überdurchschnittlich oft – 

nämlich bei 12,3 Prozent der Befragten - die Still-

legung in Betracht  kommt. 

Text: Stefanie Bona

Fotos: Shutterstock, BVG
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Die dynamische Beratergruppe für den Mittelstand 
mit Beratungs- und Prüfungsleistungen aus einer Hand. 

Regionale Nähe und persönliche Betreuung,
verbunden mit breit gefächerter, zeitgemäßer Kompetenz.

Wirtschaftsprüfung Steuern Recht Betriebswirtschaftliche 
Beratung

40213 Düsseldorf
Ratinger Straße 25

Tel. 0211.301 25-0

Fax 0211.301 25-199

42697 Solingen
Talstraße 25

Tel. 0212.267 88-0

Fax 0212.267 88-44

10178 Berlin
Spreeufer 5

Tel. 030.24 72 29-53

Fax 030.24 72 29-55

info@quadrilog.de

www.quadrilog.de

 · Jahresabschluss- und 
  Konzernabschlussprüfungen

 · Sonderprüfungen

 · Unternehmensbewertungen

 · Due Diligence

 · Compliance Management 
  Systeme

 · Steuerliche Gestaltungsberatung

 · Steuerdeklaration und
  Durchsetzungsberatung

 · Abschlusserstellung,
  Finanz- und Lohnbuchführung

 · Immobiliensteuerrecht

 · Internationales Steuerrecht

 · Gesellschaftsrecht

 · Rechtliche Gestaltungsberatung

 · Arbeitgebervertretung im Arbeits- 
  und Sozialversicherungsrecht

 · Unternehmens- und
  Vermögenstransaktionen

 · Erbrecht und Schenkungen

 · Betriebswirtschaftliche
  Gestaltungsberatung

 · Bewertung und Beratung
  bei Immobilieninvestitionen

 · Umstrukturierungen und 
  Sanierungen

 · Vermögens- und Finanzplanung

 · Treuhandtätigkeiten

Wirtschaftsprüfung

 · Jahresabschluss- und 
  Konzernabschlussprüfungen

 · Sonderprüfungen

 · Unternehmensbewertungen

 · Due Diligence

 · Compliance Management 
  Systeme

Recht

 · Gesellschaftsrecht

 · Rechtliche Gestaltungsberatung

 · Arbeitgebervertretung im Arbeits- 
  und Sozialversicherungsrecht

 · Unternehmens- und
  Vermögenstransaktionen

 · Erbrecht und Schenkungen

Die dynamische Beratergruppe für den Mittelstand 

mit interdisziplinären Beratungsleistungen aus einer Hand.
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